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Abstimmverhalten 

der schleswig-holsteinischen Landesregierung 

anlässlich der 

943. Sitzung des Bundesrates 

am 18. März 2016 

 
Angaben ohne Gewähr – es gelten die Beschlussdrucksachen des Bundesrates Link  
 
Ergänzend zu den nachfolgenden Angaben wird auf das Plenarprotokoll  verwiesen. 

 
1. a) Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse und verwandte Er-

zeugnisse 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 
Drucksache 95/16 

Drucksache 95/1/16 
 

Die Landesregierung stimmte dem Gesetz zu. Darüber hinaus hat sie das Fassen 
einer Entschließung unterstützt.  

 

 AV 
Wi 

1. b) Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse und verwandte 
Erzeugnisse 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 
Drucksache 17/16 
Drucksache 17/1/16 

 
Die Landesregierung hat der Verordnung nach Maßgaben zugestimmt. Darüber hinaus 
hat sie das Fassen einer Entschließung unterstützt.  

 

 AV 
FJ 
G 
Wi 

2. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskon-
toentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungs-
konten mit grundlegenden Funktionen 
 

gemäß Artikel 77 Absatz 2 GG 

Drucksache 96/16 
Drucksache 96/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht verlangt.  

 

 Fz 
R 

3. 
GrüLi 

Drittes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 
 

gemäß Artikel 104a Absatz 4 GG 

Drucksache 97/16 
zu Drucksache 97/16 

 
Die Landesregierung stimmte dem Gesetz zu und hat eine Erklärung zu Protokoll 
gegeben (Anlage 1). 

 

 K 
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4. 
GrüLi 

Gesetz zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerbli-
chen Rechtsschutzes 
 

gemäß Artikel 77 Absatz 2 GG 

Drucksache 98/16 
 

Die Landesregierung hat die Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht verlangt.  
 

 R 

5. Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes zur Einführung von Grundsät-
zen für die Kosten von Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen sowie zur Än-
derung des Abwasserabgabengesetzes 
 

gemäß Artikel 77 Absatz 2 GG 

Drucksache 99/16 
Drucksache 99/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht verlangt.  

 

 U 

6. 
GrüLi 

Gesetz zur Anpassung der Zuständigkeiten von Bundesbehörden an die Neuordnung 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV-
Zuständigkeitsanpassungsgesetz - WSVZuAnpG) 
 

gemäß Artikel 77 Absatz 2 GG 
Drucksache 100/16 

 
Die Landesregierung hat die Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht verlangt.  

 

 Vk 

7. Entschließung des Bundesrates zum Verbot der Haltung bestimmter wild lebender 
Tierarten im Zirkus 
 

Antrag der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, 
Thüringen, Beitritt Schleswig-Holstein, Saarland 

Drucksache 78/16 
 

Die Landesregierung ist der Initiative beigetreten und hat das Fassen der 
Entschließung unterstützt.  

 

 AV 

8. Entschließung des Bundesrates zur Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von 
mindestens 50,00 Euro bei Ausfuhrlieferungen im nichtkommerziellen Reisever-
kehr 
 

Antrag des Landes Baden-Württemberg 
Drucksache 77/16 

 
Die Landesregierung hat das Fassen der Entschließung nicht unterstützt.  

 

 Fz 
Wi 
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9. 
GrüLi 

Entschließung des Bundesrates zur Verbesserung der Lesbarkeit der Packungsbei-
lagen von Arzneimitteln 
 

Antrag des Saarlandes 

Drucksache 604/15 
Drucksache 604/1/15 

 
Die Landesregierung hat die Annahme der Entschließung in geänderter Fassung 
unterstützt.  

 

 G 
EU 

10. Entschließung des Bundesrates zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbst-
bestimmung durch grundlegende Reform des Sexualstrafrechts 
 

Antrag der Länder Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Beitritt 
Schleswig-Holstein, Hessen 

Drucksache 91/16 

 
Die Landesregierung ist der Initiative beigetreten und hat das Fassen der 
Entschließung unterstützt.  

 

 R 
FJ 
In 

11.  Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versiche-
rungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherungsschutz- 
und Weiterbildungsstärkungsgesetz - AWStG) 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 

Drucksache 65/16 
Drucksache 65/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  

 

 AIS 
Fz 
K 
Wi 

12. Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch - Rechtsvereinfachung 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 

Drucksache 66/16 
Drucksache 66/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates im wesentlichen 
unterstützt.  

 

 AIS 
FJ 
Fz 

13. Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG 
Drucksache 67/16 

Drucksache 67/1/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates überwiegend 
unterstützt.  

 

 Fz 
Wi 
Wo 
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14. Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, 
des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaa-
ten 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 
Drucksache 68/16 

Drucksache 68/1/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  
 

 In 
FJ 
R 

15. 
GrüLi 

Entwurf eines Gesetzes zur Aktualisierung der Strukturreform des Gebührenrechts 
des Bundes 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 
Drucksache 69/16 

 
Die Landesregierung hat keine Einwendungen gegen den Gesetzentwurf erhoben.  

 

 In 

16. 
GrüLi 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes über die weitere Bereinigung von Bundesrecht 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 

Drucksache 70/16 
 

Die Landesregierung hat keine Einwendungen gegen den Gesetzentwurf erhoben. 
 

 R 

17. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 

Drucksache 22/16 
zu Drucksache 22/16 

Drucksache 22/2/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates überwiegend 
unterstützt.  

 

 Vk 
R  
U 
Wi 

18. Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindig-
keitsnetze (DigiNetzG) 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 

Drucksache 71/16 
Drucksache 71/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates nur teilweise unterstützt.  

 

 Vk 
Fz 
In 
R 
Wi 
Wo 

19. Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Gesetzes 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 
Drucksache 72/16 

Drucksache 72/1/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  
 

 Vk 
AIS 
K 
Wi 
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20. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Vorschriften zur Vergabe von Wegenut-
zungsrechten zur leitungsgebundenen Energieversorgung 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 

Drucksache 73/16 
Drucksache 73/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates nur teilweise unterstützt.  

 

 Wi 
Fz 
In 
R  
U 

21. 
GrüLi 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Buchpreisbindungsgesetzes 
 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG 

Drucksache 74/16 
Drucksache 74/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  

 

 Wi 
K 

22. 
GrüLi 

a) Jahresgutachten 2015/2016 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung 
 

gemäß § 6 Absatz 1 SachvRatG 

Drucksache 549/15 
 

Die Landesregierung hat von der Vorlage Kenntnis genommen.  
 

 Wi 
AIS 
Fz 
G 
In 
Vk 

22. b) Jahreswirtschaftsbericht 2016 der Bundesregierung 
 

gemäß § 2 Absatz 1 StabG 
Drucksache 44/16 
Drucksache 44/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates überwiegend 
unterstützt.  

 

 Wi 
AIS 
Fz 
G 
R 
Vk 
Wo 

23. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Schritte zu ei-
nem modernen, europäischeren Urheberrecht 
COM(2015) 626 final; Ratsdok. 15264/15 
 

gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG 
Drucksache 15/16 

Drucksache 15/1/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  
 

 EU 
AV 
K 
R 
Wi 
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24. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Eine Luft-
fahrtstrategie für Europa 
COM(2015) 598 final 
 

gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG 

Drucksache 26/16 
Drucksache 26/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  

 

 EU 
U 
Vk 
Wi 

25. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 
COM(2016) 39 final 
 

gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV und §§ 3 und 5 
EUZBLG 

Drucksache 59/16 
zu Drucksache 59/16 

Drucksache 59/1/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates nur teilweise unterstützt.  
 

 EU 
G 
U 
Wi 

26. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Nutzung des Frequenzbands 470-790 MHz in der Union 
COM(2016) 43 final 
 

gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV und §§ 3 und 5 
EUZBLG 
Drucksache 60/16 

zu Drucksache 60/16 
Drucksache 60/1/16 

 
Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  

 

 EU 
In 
K 
Vk 
Wi 

27. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuer-
vermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Binnenmarkts 
COM(2016) 26 final; Ratsdok. 5639/16 
 

gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV und §§ 3 und 5 
EUZBLG 
Drucksache 48/16 
zu Drucksache 48/16 

Drucksache 48/1/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  
 

 EU 
Fz 
Wi 
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28. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Ände-
rung des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des Rates im Hinblick auf den Austausch 
von Informationen über Drittstaatsangehörige und das Europäische Strafregis-
terinformationssystem (ECRIS) und zur Ersetzung des Beschlusses 2009/316/JI des 
Rates 
COM(2016) 7 final; Ratsdok. 5438/16 
 

gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV und §§ 3 und 5 
EUZBLG 

Drucksache 42/16 
zu Drucksache 42/16 

Drucksache 42/1/16 
 

Die Landesregierung hat die Stellungnahme des Bundesrates unterstützt.  
 

 EU 
In 
R 

29. 
GrüLi 

Verordnung zur Ablösung der Verordnung über die Bereitstellung von einfachen 
Druckbehältern auf dem Markt und zur Änderung der Druckgeräteverordnung 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 
Drucksache 52/16 

 
Die Landesregierung hat der Verordnung zugestimmt.  

 

 AIS 

30. 
GrüLi 

Zwölfte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Aufzugsverordnung - 12. 
ProdSV) 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 
Drucksache 53/16 

 
Die Landesregierung hat der Verordnung zugestimmt. 

 

 AIS 

31. 
GrüLi 

Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Aus-
gleichsjahr 2016 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 

Drucksache 50/16 
 

Die Landesregierung hat der Verordnung zugestimmt. 
 

 Fz 
In 

32. 
GrüLi 

Verordnung zur Anpassung der Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz 
an die epidemische Lage (IfSG-Meldepflicht-Anpassungsverordnung - IfSGMeldAnpV) 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 

Drucksache 75/16 
 

Die Landesregierung hat der Verordnung zugestimmt. 
 

 G 
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33. Verordnung zum Schutz von Oberflächengewässern 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 
Drucksache 627/15 

Drucksache 627/1/15 
 

Die Landesregierung hat der Verordnung nach Maßgaben zugestimmt. Darüber hinaus 
hat sie das Fassen einer Entschließung unterstützt.  

 

 U 
AV 
Fz 
G 
Vk 
Wi 

34. 
GrüLi 

Erste Verordnung zur Änderung der Chemikalien-Sanktionsverordnung 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 

Drucksache 62/16 
Drucksache 62/1/16 

 
Die Landesregierung hat der Verordnung nach Maßgaben zugestimmt.  

 

 U 
AIS 

35. 
GrüLi 

Siebte Verordnung zur Änderung der Abwasserverordnung und des Abwasserab-
gabengesetzes 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 

Drucksache 63/16 
Drucksache 63/1/16 

 
Die Landesregierung hat der Verordnung nach Maßgaben zugestimmt.  

 

 U 
In 
Wi 

36. Verordnung zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisie-
rungsverordnung - VergRModV) 
 

gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG 

Drucksache 87/16 
Drucksache 87/1/16 

 
Die Landesregierung hat der Verordnung zugestimmt und eine Erklärung zu Protokoll 
gegeben (Anlage 2). Darüber hinaus hat sie das Fassen einer Entschließung 
unterstützt.  

 

 Wi 
AIS 
Fz 
In 
R  
U 
Vk 
Wo 

37. 
GrüLi 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anwendung des Körperschaftsteuerrechts (Kör-
perschaftsteuer-Richtlinien 2015 - KStR 2015) 
 

gemäß Artikel 108 Absatz 7 GG 

Drucksache 76/16 
zu Drucksache 76/16 

 
Die Landesregierung hat der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zugestimmt.  

 

 Fz 
AV 
In 
Wi 

38. 
GrüLi 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Bestimmung der Formblätter nach § 46 Absatz 3 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG-FormblattVwV 2016) 
 

gemäß Artikel 85 Absatz 2 GG 
Drucksache 61/16 

 
Die Landesregierung hat der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zugestimmt.  

 

 K 
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39. 
GrüLi 

a) Benennung von Beauftragten des Bundesrates in Beratungsgremien der Europäi-
schen Union für die Expertenarbeitsgruppe "Entwicklung des unternehmeri-
schen und Innovationspotenzials der Kultur- und Kreativwirtschaft" im Rah-
men des EU-Arbeitsplans Kultur (2015 bis 2018) 
 

gemäß § 6 Absatz 1 EUZBLG i.V.m. Abschnitt I der Bund-
Länder-Vereinbarung 
Drucksache 36/16 

Drucksache 36/1/16 
 

Die Landesregierung hat dem Benennungsvorschlag zugestimmt.  

 

 EU 
K 

39. 
GrüLi 

b) Benennung von Beauftragten des Bundesrates in Beratungsgremien der Europäi-
schen Union für die neue Generation von Arbeitsgruppen im Rahmen der Offenen 
Methode der Koordinierung zur Umsetzung des strategischen Rahmens für die eu-
ropäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung ("ET 2020") 
 

gemäß § 6 Absatz 1 EUZBLG i.V.m. Abschnitt I der Bund-
Länder-Vereinbarung 

Drucksache 38/161 
Drucksache 38/2/16 

 
Die Landesregierung hat dem Benennungsvorschlag zugestimmt. 

 

 EU 
K 

40. 
GrüLi 

Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 
 

Drucksache 83/16 

 
Die Landesregierung hat sich zu dem Verfahren nicht geäußert und ist nicht 
beigetreten.  

 

 R 

41. Entschließung des Bundesrates zur Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Eibe-
standteile enthalten, mit der Haltungsform der Legehennen 
 

Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen, Beitritt 
Rheinland-Pfalz 

gemäß § 36 Absatz 2 GO BR 
Drucksache 112/16 

 
Die Vorlage wurde an die Ausschüsse zur Beratung überwiesen.  

 

  

42. Entschließung des Bundesrates zur Unterstützung der Landwirtschaft 
 

Antrag des Freistaates Sachsen 
gemäß § 36 Absatz 2 GO BR 

Drucksache 131/16 
 

Die Vorlage wurde an die Ausschüsse zur Beratung überwiesen.  
 

  

                                                 
1
-Wiederaufnahme der Beratungen in EU und K. 
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43. Entschließung des Bundesrates - Faire Rahmenbedingungen für die heimische 
Stahlindustrie schaffen 
 

Antrag der Länder Niedersachsen, Saarland, Sachsen, 
Beitritt Brandenburg 
gemäß § 36 Absatz 2 GO BR 

Drucksache 132/16 
 

Die Vorlage wurde an die Ausschüsse zur Beratung überwiesen.  
 

  

 



Anlage 1 
 

 

 
Erklärung 

zu Protokoll 
von  

Monika Heinold 
Finanzministerin 

des Landes Schleswig-Holstein, 
in der 943. Sitzung des Bundesrates  

am 18. März 2016 
zu  

 

Top 3 

 

Drittes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 
BR-Drucksache 97/16 

 
 

1. Schleswig-Holstein begrüßt den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages im 
Hinblick auf die Zielsetzung der Bunderegierung, die Attraktivität der beruflichen Auf-
stiegsfortbildungen zu steigern und die Gleichwertigkeit des beruflichen mit dem aka-
demischen Qualifizierungsweg zu stärken. Die besondere Fokussierung auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Aufstiegsfortbildung hält der Bundesrat für besonders unter-
stützenswert. 

 
2. Schleswig-Holstein bedauert aber, dass der Gesetzesbeschluss des Deutschen Bun-

destages zum Drittes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgeset-
zes (AFBG) keine vollständige Übernahme der Leistungen nach dem AFBG durch den 
Bund beinhaltet. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 27. November 2015, 
vgl. BR-Drucksache 494/15 (Beschluss), vor dem Hintergrund der vielfältigen Aufgaben 
der Länder im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingslage und den damit einher-
gehenden finanziellen Herausforderungen sowie der vollständigen Übernahme der 
Kosten für das BAföG durch den Bund um Prüfung der Anpassung des Finanzierungs-
schlüssels zugunsten der Länder gebeten. Angesichts der im Gesetz enthaltenen Leis-
tungsverbesserungen und der damit entstehenden Mehraufwendungen für die Länder-
haushalte hat Schleswig-Holstein eine deutlich höhere Beteiligung des Bundes bei der 
Finanzierung erwartet. 

 
3. Schleswig-Holstein fordert die Bundesregierung auf, künftig bei ihren Gesetzesinitiati-

ven die finanziellen Folgen für die Länderhaushalte stärker zu berücksichtigen und er-
forderlichen Mehraufwand auf Länderseite durch ein stärkeres finanzielles Engage-
ment des Bundes abzufedern. 

 



Anlage 2   

 

 
 

 
Erklärung 

zu Protokoll 
von  

Stefan Studt 
Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten 

des Landes Schleswig-Holstein, 
in der 943. Sitzung des Bundesrates  

am 18. März 2016 
zu  

 

Top 36 

 

Verordnung zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmoder-
nisierungsverordnung – VergRModV) 
BR-Drucksache 87/16 

 
 

1. Schleswig-Holstein begrüßt die Verordnung der Bundesregierung zur Modernisierung 
des Vergaberechts im Hinblick auf die Zielsetzung der Bunderegierung, dem Rechts-
anwender ein möglichst übersichtliches und leicht handhabbares Regelwerk zur 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt aus Sicht Schleswig-Holsteins auch dafür, dass die Möglichkeiten, die das neue eu-
ropäische Vergaberecht für die Durchführung von Vergabeverfahren bietet – hier ins-
besondere für die Möglichkeit, die öffentliche Auftragsvergabe stärker zur Unterstüt-
zung strategischer Ziele zu nutzen – umgesetzt werden sollen. 

 
2. Schleswig-Holstein bedauert, dass diese Möglichkeiten nur unzureichend genutzt wur-

den und nicht umfassend Eingang in die VergRModVO gefunden haben. Dies betrifft 
vor allem die Belange des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik, die nicht oder 
nur unzureichend in der Verordnung berücksichtigt werden.  

 
3. Schleswig-Holstein bekennt sich zum strategischen Leitziel „Gute Arbeit“. Der Arbeits-

schutz – und seine Durchsetzung in allen Bereichen – ist elementarer Bestandteil die-
ser Strategie. Schleswig-Holstein fordert daher die Bundesregierung eindringlich auf, 
künftig die Erfüllung arbeitsschutzrechtlicher und sicherheitstechnischer Anforderungen 
als Kriterium für die Eignung und die geforderte technische Leistungsfähigkeit aus-
drücklich zu benennen.  

 
4. Schleswig-Holstein bedauert darüber hinaus die zeitlich knappe Vorlage des Entwurfes 

zur Beratung in den Ausschüssen des Bundesrates. Das Land bittet die Bundesregie-
rung,künftig mehr Zeit für die Beteiligung des Bundesrates vorzusehen. 




